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I.

2128

Allgemeinverfügung des Landes Nordrhein-Westfalen 
zur Verlängerung der Geltung 

•  der Allgemeinverfügung zur Umsetzung des Anspruchs auf Testung in Bezug auf einen direkten Erreger-
nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 gemäß Coronavirus-Testverordnung (TestV) vom 22. Januar 2021

•  der Allgemeinverfügung „Schutz von Menschen mit Behinderungen und Personen mit besonderen sozia-
len Schwierigkeiten in der Eingliederungshilfe und Einrichtungen der Sozialhilfe vor dem Eintrag von 
SARS-CoV-2-Viren unter Berücksichtigung des Rechts auf soziale Teilhabe“ (CoronaAVEGHSozH) vom 
15. Januar 2021 und

•  der Allgemeinverfügung „Schutz von Pfl egeeinrichtungen vor dem Eintrag von SARS-CoV-2-Viren unter 
Berücksichtigung des Rechts auf Teilhabe und sozialer Kontakte der pfl egebedürftigen Menschen (Coro-
naAVPfl egeundBesuche) vom 15. Januar 2021

Vom 29. Januar 2021

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen erlässt zur Ausführung der 
Coronavirus-Testverordnung vom 30. November 2020 (BAnz AT 01.12.2020 V1) sowie auf der Grundlage des § 28 Ab-
satz 1 Satz 1 und 2, des § 28a sowie des § 30 Absatz 1 Satz 2des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I 
S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 Satz 1 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 16 des Gesetzes vom 18. November 2020 
(BGBl. I S. 2397) geändert, § 28 Absatz 1 Satz 2 durch Artikel 1 Nummer 6 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I 
S. 587) neu gefasst und § 28a durch Artikel 1 Nummer 17 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) ein-
gefügt worden ist, in Verbindung mit § 3 Absatz 2 Nr. 2 des Gesetzes zur Regelung besonderer Handlungsbefugnisse 
im Rahmen einer epidemischen Lage von nationaler und landesweiter Tragweite und zur Festlegung der Zuständig-
keiten nach dem Infektionsschutzgesetz (Infektionsschutz- und Befugnisgesetz – IfSGB-NRW) vom 14. April 2020 
(GV. NRW. S. 218b), des § 5 der Verordnung zum Schutz vor Neuinfi zierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Co-
ronaschutzverordnung – CoronaSchVO) vom 07. Januar 2021 (GV. NRW. S. 2b folgende Allgemeinverfügung: 

Die 

  Allgemeinverfügung zur Umsetzung des Anspruchs auf Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des 
Coronavirus SARS-CoV-2 gemäß Coronavirus-Testverordnung (TestV) vom 22. Januar 2021,

  die Allgemeinverfügung „Schutz von Menschen mit Behinderungen und Personen mit besonderen sozialen Schwie-
rigkeiten in der Eingliederungshilfe und Einrichtungen der Sozialhilfe vor dem Eintrag von SARS-CoV-2-Viren 
unter Berücksichtigung des Rechts auf soziale Teilhabe“ (CoronaAVEGHSozH) vom 15. Januar 2021 und

  die Allgemeinverfügung „Schutz von Pfl egeeinrichtungen vor dem Eintrag von SARS-CoV-2-Viren unter Berück-
sichtigung des Rechts auf Teilhabe und sozialer Kontakte der pfl egebedürftigen Menschen (CoronaAVPfl egeundBe-
suche) vom 15. Januar 2021 

werden in ihrer Geltung verlängert und treten abweichend von der jeweiligen bisherigen Anordnung dieser Allge-
meinverfügungen zum Außerkrafttreten einheitlich erst mit Ablauf des 5. Februar 2021 außer Kraft. 

Bekanntgabe, Inkrafttreten

Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 41 Absatz 3 und 4 des Verwaltungsverfahrensgeset-zes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (VwVfG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602), das 
zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244) geändert worden ist, öffentlich bekannt ge-
macht und gilt mit dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt gegeben. Sie tritt mit der Bekanntgabe 
unmittelbar in Kraft. 

Begründung

Das Ministerium beabsichtigt, die bisher in verschiedenen Landesverordnungen und -verfügungen getroffenen Rege-
lungen und Anordnungen zur Testung auf das SARS-Cov-2-Virus in einer neuen Testverordnung zu bündeln. Hierzu 
sind aber noch Abstimmungen mit Neuregelungen in der Testverordnung auf Bundesebene, insbesondere zu Testun-
gen im Bereich der Eingliederungshilfe, erforderlich. Daher ist eine einheitliche Verlängerung der bestehenden Rege-
lungen und Anordnungen erforderlich. 

Damit gelten auch die bisherigen inhaltlichen Begründungen der jeweiligen Allgemeinverfügungen fort.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage 
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Verwaltungsgericht, in dessen Bezirk die Klägerin beziehungsweise der 
Kläger zur Zeit der Klageerhebung ihren oder seinen Sitz oder Wohnsitz hat, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz in der Städteregion Aachen oder den Kreisen Düren, Euskir-
chen oder Heinsberg ist die Klage bei dem Verwaltungsgericht Aachen, Adalbertsteinweg 92, 52070 Aachen, zu erhe-
ben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien Städte Hagen oder Hamm oder des 
Ennepe-Ruhr-Kreises, des Hochsauerlandkreises, des Märkischen Kreises

oder der Kreise Olpe, Siegen-Wittgenstein oder Soest ist die Klage bei dem Verwaltungsgericht Arnsberg, Jägerstraße 
1, 59821 Arnsberg, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien Städte Düsseldorf, Duisburg, Kre-
feld, Mönchengladbach, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen, Remscheid, Solingen oder Wuppertal oder der Kreise 
Kleve oder Mettmann, des Rhein-Kreises Neuss oder der Kreise Viersen oder Wesel ist die Klage bei dem Verwaltungs-
gericht Düsseldorf, Bastion-straße 39, 40213 Düsseldorf, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien Städte Bochum, Bottrop, Dortmund, 
Essen, Gelsenkirchen oder Herne oder der Kreise Recklinghausen oder Unna ist die Klage beim Verwaltungsgericht 
Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen, zu erheben.
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Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien Städte Bonn, Köln oder Leverkusen 
oder des Oberbergischen Kreises, des Rhein-Erft-Kreises, des Rheinisch-Bergischen Kreises oder des Rhein-Sieg-
Kreises ist die Klage beim Verwaltungsgericht Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien Stadt Bielefeld oder der Kreise Gü-
tersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke oder Paderborn ist die Klage beim Verwaltungsgericht Minden, 
Königswall 8, 32423 Minden, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien Stadt Münster oder der Kreise Bor-
ken, Coesfeld, Steinfurt oder Warendorf ist die Klage beim Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 Münster, 
zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger ohne Sitz oder Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen ist die Klage beim Verwal-
tungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf, zu erheben.

Die Klage kann nach Maßgabe von §  55a Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in Verbindung mit der Verordnung 
über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische 
Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung) vom 24. November 2017 in der jeweils aktuell gültigen 
Fassung in elektronischer Form erhoben werden.

Düsseldorf, den 29. Januar 2021

Der Staatssekretär für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Edmund  H e l l e r
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Anlage 

Mindestinhalte einrichtungs- und unternehmensbezogener Testkonzepte nach § 4 TestV 

Folgende Mindestinhalte sind in das Testkonzept aufzunehmen, soweit die nachfolgenden 
Vorgaben auf die Einrichtung oder das Unternehmen der Sache nach Anwendung finden: 

– Vor oder bei Aufnahme in eine Einrichtung oder dem Beginn der Betreuung durch ein Un-
ternehmen gemäß § 4 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 TestV ist die Durchführung eines PCR-
Tests vorzusehen. Der Test darf bei Aufnahme nicht älter als 48 Stunden sein. 

– Kurzscreening des Personals bei Schichtantritt, der Behandelten, Betreuten, Gepflegten 
oder Untergebrachten einmal täglich, aller Besucher vor Betreten der Einrichtung oder des 
Unternehmens. Bei unspezifischen Symptomen erfolgt eine Abklärung durch einen PoC-
Antigen-Test. 

– Gewährleistung der Testdurchführung durch qualifiziertes Personal (Schulung und Ar-
beitsplanung). 

– Beschreibung der Testhäufigkeiten (unterschieden nach Personal, Behandelten, Betreuten, 
Gepflegten oder Untergebrachten sowie Besuchern). 

– Beschreibung und Sicherstellung des notwendigen Schutzmaterials zur Durchführung der 
Testungen. 

– Regelungen zur Aufhebung von Isolierungen, die auf der Grundlage der Allgemein-
verfügungen des MAGS „Schutz von Pflegeeinrichtungen vor dem Eintrag von SARS-
CoV-2-Viren unter Berücksichtigung des Rechts auf Teilhabe und sozialer Kontakte der 
pflegebedürftigen Menschen (CoronaAVPflegeundBesuche)“ und „Schutz von Menschen 
mit Behinderungen und Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten in der Einglie-
derungshilfe und Einrichtungen der Sozialhilfe vor dem Eintrag von SARS-CoV-2-Viren 
unter Berücksichtigung des Rechts auf soziale Teil-habe (CoronaAVEGHSozH)“ getroffen 
worden sind. 

– Vor der Entlassung aus einem Krankenhaus in eine Einrichtung oder ein Unternehmen ge-
mäß § 4 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 ist ein PCR-Test durch das Krankenhaus vorzusehen. 

– MBl. NRW. 2021 S. 14a
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